
Deutsche RundschauJuli / August 2008

/ \ r / \

b,lb,
-

E
o

Restitution uon NS-Raubkunst in Deutschland
Freiwill ige Selbstverpflichtung soll zur Rückgabe motivieren

ehr als 60 Jahre nach
Beendigung der NS-Dik-
tatur ist die Aufarbei-

tung des Kunstraubs der National-
sozialisten noch immer nieht abge
schlossen. Neben der Beschlag-
nahme sog. entarteter Kunst er-
folgte insbesondere ein Entzugjü-
dischen Kunstbesitzes. Bekannt-
lich wurde schon bald naeh der
NS-Machtergreifung Zwang auf
jüdische Mitbärger ausgeübt, ihre
Kunstsarnmlungen zu verkaufen
oder staatliehen Museen zu über-
lassen. Auch wurden jüdische
Sanunlungen beschlagnalmt, um
lbuschobjekte für eigene Samm-
lungen der N$Funktionä,re zu ge-
winnen.

Die Nachlriegszeit führte zu ver-
schiedenen Wiedergutmachungsge-
setzen, deren Restitutionserfolg
jedoch unzureichend war, Vor die-
sem Hintergrund verabschiedete

Nationalsozialisten beschlagnahmt
worden waren. Zu den Grundsätzen
der Washingtoner Erklärung gehört
insbesondere die Aufforderung,
Kunstwerke, die von den Nationalso-
zialisten beschlagnahryt und in der
Folge nicht zurückerstattet wurden,
zu identifizieren, Anstrengungen zu
unternehmen, die Vorkriegseigentü-
mer oder ihre Erben ausfindig zu
machen und nach deren Aufünden
die nötigen Schritte zu unterneh-
men, um eine gerechte und faire
Lösung zu finden.

Die Bundesrepublik Deutschland
hat hierauf mit einer Erklärung vom
Dezember 1999 der Bundesregie-
rung, der Länder und der kommuna-

len Spitzenver-
bände zur Auf-
findung und zur
Rückgabe NS-
verfolgungsbe-
dingt entzoge-
nen Kulturgutes,
insbesondere aus
jüdischem Besitz,
reagiert. In der
Erklärung wird
u. a. zugesagt, in
den einschlägi-
gen öffentlichen
Einr ichtungen
darauf hinzuwir-
ken, daß Kultur-
güter, die als NS-
verfolgungsbe-
dingt entzogen
identifiziert und
bestimmten Ge-
schädigten zuge-
ordnet werden
können, nach in-
dividueller Prü-
fung den legiti-
mierten frühe-
ren Eigentümern
özw, Erben zu-
rückgegebenwer-
denl und zwar auf
der Grundlage

man auf einer internationalen Kon- eines Abgleichs mit bereits erfolg-
ferenz in Washington im Dezember ten materiellen Wiedergutmachungs-
1998 bestimmte Grundsätze in leistungen, Den jeweiligen Einrich-
Bezug auf Kunstwerke, die von den tungen wie Museen, fuchiven und

Bibliotheken wird empfohlen, mit
zweifelsfrei legitimierten früheren
Eigentümern bzrv-deren Erben über
Umfang sowie Art und Weise einer
Rückgabe oder anderweitige mate-
rielle Wiedergutmachung (2. B. ge-
gebenenfalls inVerbindung mit Dau-
erleihgaben, finanziellem oder ma-
teriellem Wertausgleich) zu verhan-
deln, soweit die Wiedergutmachung
nicht bereits anderweitig geregelt
ist (2. B. dureh Rückerstattungwer-
gleich). Die gemeinsame Erklärung
läßt sich als freiwillige Selbstver-
pflichtung ansehen, mit der sich die
erklärenden Körperschaften zwar
nicht rechtlich binden, wohl aber
eine gewisse politische, und auch
moralische Verpflichtung eingehen
wollten.

Vor diesem Hintergrund ist in 2001
eine Handreichung des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur
und Medien veröffentlicht worden,
die eine rechtlich nicht verbindli
che Orienfierungshilfe zur Umset-
zung der Washingtoner Erklärung
darstellt. Nachdem es zu weitgehen-
den Diskussionen um die Restitu-
tion des Kirchner-Gemäldes,,Berli-
ner Stra$enszma" gekommen war,
erschien im Mai 2008 eine überar-
beitete Fassung.

In der überarbeiteten Fassung wird
empfohlen, bei der Prüfung eines
Herausgabeverlangens den Leitli-
nien der rückerstattungsrechtli-
chen Praxis der Nachkriegszeit zu
folgen und eine gerechte und faire
Lösung anzustreben, die neben der
Rückgabe unter anderem auch in
einem Kauf, einem Tausch oder
einer (Dauer-)Leihe bestehen kann.
Hervorgehoben wird, daß auf der
Grundlage der Washingtoner Erklä-
rung und der Gemeinsamen Erklä-
rung keine durchsetzbaren Ansprü-
che auf Herausgabe von Kulturgü-
tern geltend gemacht werden kön-
nen. Dem istjedoch entgegenzuhal-
ten, daß sich aus der praltischen
Handhabung nach dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz eine Selbstbin-
dung der Verwaltung ergeben kann.
Außerdem können im Einzelfall
öffentlich-rechtliche und zivilrecht-
liche Rückgabeansprüche bestehen,
die nOch nicht verjährt sind.

,,Turm der blauen Pferde" uon Franz Marc. Das Gemälde
gilt als sein wichtigsles Werk und wurde im 2.Weltkieg
von den Nazis aus einem Museum konfiszien. Später
eignete es sich Hermann Göring an
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